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Management Team
+49 (0)471 94464-133
sekretariat@ntb.eu

Alle Kontaktdaten finden 
Sie auch in der Rubrik 
SERVICE auf unserer 
Website
www.ntb.eu

Fachkraft
Arbeitssicherheit
safety@ntb.eu

Port Facility Security 
Officer (PFSO)
security@ntb.eu

Schichtleiter
+49 (0)471 94464-146
shiftleader@ntb.eu

Kontakte

für den sicheren Aufenthalt

auf dem NTB Betriebsgelände

North Sea Terminal Bremerhaven GmbH & Co.
Senator-Borttscheller-Straße 14 | 27568 Bremerhaven



Warum Sie diesen 
Leitfaden erhalten haben

Auf unserem Terminal ist rund um die 
Uhr viel Betrieb: Sicherheit ist keine 
Option, sondern eine Verpflichtung. 

Seien Sie stets aufmerksam auf dem 
Gelände unterwegs und beachten Sie 
zwingend die geltenden Verkehrsregeln.

Dieser Leitfaden soll sicherstellen,  
dass Sie mit den Regeln und Richtlinien 
vertraut sind, die zu einer sicheren 
Arbeitsumgebung für uns alle beitragen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen 
Aufenthalt auf unserem Terminal!

Herzlich willkommen

bei NTB 



Unfälle und Vorkommnisse jeglicher Art auf dem  
Betriebsgelände von NTB sind sofort dem Schichtleiter NTB 
zu melden! Telefon: +49-471-94464-146

Wer ruft an? 
Was ist passiert?
Wo ist es passiert (genaue Ortsangabe)?
Wie viele Verletze gibt es?
Welcher Art sind die Verletzungen?
Welche Maßnahmen sind getroffen worden?
Auf Quittierung warten! Unfallstelle absichern!
Erste-Hilfe-Maßnahmen treffen!

Der Schichtleiter alarmiert den Rettungsdienst, koor-
diniert den Einsatz und alle weiteren Maßnahmen!

Erste-Hilfe-Kästen finden Sie an jeder 
Containerbrücke, jedem Bahnkran, in  
jedem Bürocontainer, beim Meister und im 
Betriebsgebäude! Jeweils 1 Defibrillator 
finden Sie beim Schichtleiter, beim Stapler-
pool, am Eingang zur Truckabfertigung und 
im Reeferstützpunkt.

Allgemeine Verhaltensregeln Verhalten bei Unfällen –
Meldekette

Auf dem NTB Betriebsgelände herrscht ein generelles
Fotografier- und Filmverbot!

Gemäß Bremischer Hafenordnung sind Feuer, offenes
Licht und das Rauchen im Hafenbereich verboten!

Das Mitführen von Waffen jeglicher Art 
auf dem Betriebsgelände ist nicht gestattet!
Den Weisungen des NTB Personals ist Folge zu leisten!



Löschmittel befinden sich in jedem Brandabschnitt auf den 
Etagen! Hinter diesen Türen befinden sich jeweils ein ABC-
Pulverlöscher und ein Wandhydrant mit Löschschlauch!

Verhalten bei Brandfall  
im Betriebsgebäude 

Bei Feueralarm im Gatehouse 5 sind die Fenster und Türen 
zu schließen und das Gebäude entsprechend der Flucht- und 
Rettungspläne auf dem kürzesten Wege zu verlassen.
Diese sind in jedem Stockwerk ausgehängt.

Beim Bemerken eines Entstehungsbrandes ist dieser unter 
Einsatz geeigneter Löschmittel einzudämmen, bzw. zu  
löschen. Ist dies geschehen, ist der Schichtleiter unter der 
Rufnummer +49 (0)471 94464-146 zu informieren. Andern-
falls ist die Alarmierung mittels Alarmknopf auszulösen!

Alle Personen in unmittelbarer Nähe sind durch  
lautes wiederholtes „FEUER“ Rufen und Klopfen  
an Türen vor der Gefahr zu warnen!

Fahrstühle nicht benutzen! Alle Personen im Gebäude 
haben sich umgehend, zügig, ohne zu rennen, zum Sammel-
platz zu begeben!

Der Sammelplatz befindet sich auf der 
Landseite, neben dem PKW-Parkplatz.
Dort Kontakt zum Schichtleiter (erkennbar  
an der grünen Weste) aufnehmen!

Verhalten bei Brandfall  
im Betriebsgebäude

Feuermelder –  
Scheibe einschlagen  
und Knopf tief drücken!



Die Verkehrsbereiche 
sind in drei Zonen 
aufgeteilt:

Zone 1: von der Ein-
fahrt zu den Betriebs-
gebäuden bis hin zu 
des Chassisplätzen 
(CH5-CH7)
Zone 2: nachgelagert 
bis an die Stromkaje 
(ausgeschildert)
Zone 3: Container-
stauflächen und  
Sonderflächen

Auf dem Terminal gilt die  
Straßenverkehrsordnung!

Für alle Zonen gilt:
+  Höchstgeschwindigkeit 30 km/h!
+  Abblendlicht einschalten!
+  Warnkleidung tragen!
+  Fußgängerverkehr ist grund- 
     sätzlich verboten!
+  Das Überholen von fahrenden  
     Vancarriern ist verboten!

Für Zone 2 gilt zusätzlich: Es muss eine 
Rundumleuchte sichtbar auf dem Fahrzeug-
dach installiert und eingeschaltet sein oder 
es muss ein Begleitfahrzeug vorausfahren!

Für Zone 3 gilt zusätzlich: Diese Zone  
darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung 
befahren werden und es muss ein Mast-
Signal-Anhänger mitgeführt werden.

Befahrvorschriften für 
das Container-Terminal
„Wilhelm-Kaisen“ 



Gefahrgutschilder
Auf dem Containerterminal beträgt der Anteil der umge-
schlagenen Gefahrgutcontainer bezogen auf die Gesamtzahl 
ca. 4 %. Diese werden auf gesondert ausgewiesenen Stell- 
plätzen auf dem Terminal zwischengelagert. Auf dem 
Containerterminal werden nachfolgende Stoffe/Güter 
umgeschlagen:

+ brand- oder explosionsgefährliche
 (brandfördernd, hochentzündlich, leichtentzündlich  
 oder explosionsgefährlich)
+  gesundheitsgefährliche
 (giftig, sehr giftig, gesundheitsschädlich, ätzend,  
 sensibilisierend, krebserzeugend, fortpflanzungs- 
 gefährdend oder erbgutverändernd)
+  umweltgefährliche

Das Terminal unterliegt aufgrund der Menge der umgeschla-
genen Gefahrgütern dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. 
Alle Maßnahmen, die daraus erwachsen sind mit den 
Aufsichtsbehörden abgestimmt. Das Unternehmen hat alle 
notwendigen Sicherungsmaßnahmen getroffen, um Betriebs-
störungen und Störfälle auf die Umwelt zu vermeiden.
Alle Unregelmäßigkeiten mit Gefahrgütern sind sofort dem 
NTB Schichtleiter unter der Tel.-Nr. +49 (0)471 94464-146 
zu melden!

Gefahrgüter auf dem Terminal

Explosions- 
gefährliche Stoffe  

oder Zubereitungen

Entzündbare 
Flüssigkeiten

Entzündend wirkende 
oder brandfördernde 

Stoffe

Radioaktive 
Stoffe

Ätzende 
Stoffe

Verschiedene gefährliche 
Stoffe und Gegenstände

Organische  
Peroxide

Giftige Stoffe oder 
Zubereitungen

Entzündbare 
feste Stoffe

Selbstentzünd-
liche Stoffe

Stoffe,  
die in Berührung  

mit Wasser brennbare 
Gase entwickeln

Nicht entzündbare,  
nicht giftige

Gase

Entzündbare
Gase

Giftige
Gase



Grundsätzlich müssen Kleinfahrzeuge an der Pier in der 
Servicespur fahren! Sollte die Servicespur auf Grund von 
Hindernissen nicht befahrbar sein, darf unter äußerster 
Vorsicht in die Fahrstraße ausgewichen werden! Beim 
Einfahren ist den in der Fahrstraße fahrenden Fahrzeugen 
und Vancarriern Vorrang zu gewähren! Dabei ist innerhalb 
der weißen durchgezogenen Linien möglichst weit rechts zu 
fahren (Begegnungsverkehr mit Umschlaggeräten)!

Das eigenständige Einfahren in den Brücken- 
bereich (Portal und Backreach) ist verboten!

Alle Tätigkeiten auf dem Containerterminal unterliegen den 
einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften der entsprechenden 
Gewerke! Bei Arbeiten auf dem Containerterminal sind Per-
sonen, die sich auf dem Betriebsgelände von NTB aufhalten, 
nicht zu gefährden. Die Unternehmer und ihre verantwort-
lichen Personen haben dies in ihren Gefährdungsbeurtei-
lungen entsprechend zu berücksichtigen und ihr Personal 
anzuweisen, entsprechend zu handeln!

Trenn-, Schweiß- und Lötarbeiten sind entsprechend  
der bremischen Hafenordnung über den Schichtleiter NTB
(Tel.-Nr.: +49 (0)471 94464-146) bei der Hafenbehörde 
rechtzeitig vor Aufnahme der Tätigkeit zu beantragen!

Meine Checkliste
+ Liegt eine Gefährdungsbeurteilung vor?
+  Sind meine Mitarbeiter in die Gefahren
 eingewiesen?
+  Ist der heutige Arbeitsauftrag besprochen?
+  Hat mein Auftraggeber Kenntnis  
 von meiner Anwesenheit?
+  Sind alle Genehmigungen vorhanden?

Gefahren auf der Stromkaje Einhaltung von Arbeits-
schutzvorschriften



Wer sich auf dem Containerterminal aufhält, hat dafür zu 
sorgen, dass die Umwelt nicht gefährdet und eine Belastung/
Kontaminierung vermieden wird! Unfälle mit umweltschädi-
genden Stoffen sind sofort dem NTB Schichtleiter zu melden!

Energiesparmaßnahmen
NTB setzt sich für den respektvollen und bewussten Umgang 
mit Energiequellen ein und hat sich durch die Einführung  
eines Energiemanagementsystems verpflichtet, die spezifi-
sche Energienutzung kontinuierlich zu verringern.

Diesen nachhaltigen Umgang mit Energie-
ressourcen erwarten wir auch von unseren  
Partnern und Besuchern.

NTB unterliegt seit dem  
1.7.2004 den Vorschriften  
des ISPS-Codes.
Die gesamte Hafenanlage  
ist umzäunt und wird teilweise 
videoüberwacht.
Zum Befahren des Terminals  
wird eine Ausnahmegenehmigung 
(Tages- oder Dauerausnahme)  

benötigt. Die Ausstellung erfolgt grundsätzlich nur auf  
Einzelpersonen und ist nicht übertragbar.

Der Besitzer einer Befahrerlaubnis darf nur ihm  
persönlich bekannte Personen in seinem Fahrzeug mit  
auf das Terminal nehmen, alle Mitfahrer müssen gemeinsam 
das Terminal wieder verlassen. Er sorgt dafür, dass seine  
Mitfahrer ebenfalls die Sicherheitsvorschriften einhalten.

NTB behält sich vor, jederzeit Kontrollmaßnahmen, wie  
die Überprüfung der Identität, Kontrollen der Personen und 
der mitgeführten Gegenstände, sowie der Kraftfahrzeuge
durchzuführen. Der diensthabende PFSO/Security- 
Assistant ist unter der Tel.-Nr. +49(0)471 94464-146 
oder per E-Mail an security@ntb.eu zu erreichen.

Umweltgerechtes Verhalten Hinweise zur Port Facility Security 

Sicherheitsbereich
Das NTB Betriebsgelände ist für den 

öffentlichen Verkehr gesperrt!

Unbefugten ist das Betreten untersagt

North Sea Terminal Bremerhaven GmbH & Co.

video controlled area
Betriebsgelände  

ist videoüberwacht

Eingeschränkter
Winterdienst
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